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	Erste Hilfe leisten. Dazu den Ersthelfer herbeirufen. Auch kleine und unbedeutende Wunden müssen versorgt werden.
	

	Wenn die Verletzung voraussichtlich zu einer Arbeitsunfähigkeit führt: Nach der Versorgung durch den Ersthelfer den Verletzten zum Durchgangsarzt (D-Arzt) bringen.
	

	Bei schweren Verletzungen den Rettungsdienst rufen. 
	

	Bei Augen-, Hals-, Nasen- oder Ohrenverletzungen den Verletzten zum entsprechenden nächsten Facharzt bringen. 
	

	Unfall und Erste-Hilfe-Leistung ins Verbandbuch eintragen. 
	

	Bei Unfällen mit Gefahrstoffen dem behandelnden Arzt Sicherheitsdatenblätter, Verpackungsetiketten oder Betriebsanweisungen mitgeben. 
	

	Unfälle mit mehr als 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit der Berufsgenossenschaft melden.
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